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Amtliche Bekanntmachung 

des Marktes Kreuzwertheim 
 

 

 

Nr. 6/2024 

 

                vom 07.03.2024 
 

 

Bekanntmachung über den förmlichen Auslegungsbeschluss zur  

12. Flächennutzungsplanänderung des Marktes Kreuzwertheim 

 

Förmliche Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 Abs. 2 BauGB 
 

 
Der Marktgemeinderat Kreuzwertheim hat in seiner Sitzung vom 14.11.2023 den Entwurf der 12. Ände-

rung des Flächennutzungsplanes des Marktes Kreuzwertheim gebilligt. Der Geltungsbereich ist aus dem 

u.a. Lageplan zu entnehmen. Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit sowie der Träger öffentlicher 

Belange fand in der Zeit vom 27.11.2023 – 03.01.2024 statt.  

 

 
 

Der Marktgemeinderat hat sich in seiner Sitzung am 27.02.2024 mit den eingegangenen Stellungnah-

men befasst. Der vom Planungsbüro Johann und Eck, Bürgstadt, vorgelegte Planungsentwurf in der 

Fassung vom 22.01.2024, mit den aufgrund der eingegangenen Stellungnahmen eingearbeiteten Ände-

rungen und Ergänzungen, wurde vom Gemeinderat gebilligt. 
 

Der in der Sitzung vom 27.02.2024 gebilligte Entwurf mitsamt Begründung zur 12. Flächennutzungs-

planänderung für das in o.a. Lageplan dargestellte Planungsgebiet liegt in der Zeit vom 11.03.2024 bis 
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12.04.2024 bei der Verwaltungsgemeinschaft Kreuzwertheim, Lengfurter Str. 8, 97892 Kreuzwertheim, 

Zimmer 11, während der allgemeinen Dienstzeiten (Mo. – Fr. von 08:00 – 12:00 Uhr und Donnerstag von 

15:00 – 18:00 Uhr) öffentlich aus. Der Inhalt dieser Bekanntmachung und die nach § 3 Abs. 2 BauGB 

auszulegenden Unterlagen sind auch im Internet unter https://www.kreuzwertheim.de/rathaus-buergerser-

vice/auslegung/ veröffentlicht. 
 

Stellungnahmen können während der Dauer der Veröffentlichungsfrist abgegeben werden. 

Stellungnahmen sollen elektronisch (E-Mail: bauleitplanung@vgem-kreuzwertheim.bayern.de) in Text-

form übermittelt werden. Bei Bedarf können die Stellungnahmen auch auf anderem Wege in Textform 

oder während der Dienststunden zur Niederschrift abgegeben werden.  
 

Nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen können bei der Beschlussfassung über die 12. Flächen-

nutzungsplanänderung unberücksichtigt bleiben, wenn die Gemeinde den Inhalt nicht kannte und nicht 

hätte kennen müssen und deren Inhalt für die Rechtmäßigkeit der 12. Flächennutzungsplanänderung 

nicht von Bedeutung ist.  
 

Folgende umweltrelevanten Informationen sind verfügbar: 

- Standortalternativen (Prüfung alternativer Flächen zur Standortwahl der FF-PVA) 

- Beitrag zum besonderen Artenschutz (spezielle artenschutzrechtliche Prüfung, ob dem Vorhaben 

artenschutzrechtliche Verbote nach § 44 BNatSchG entgegenstehen) 

- Umweltbericht mit Aussagen über Umweltauswirkungen auf Schutzgüter, wie Mensch (insbesondere 

hinsichtlich Lärm, Blendwirkung, Landschaftsbild, Energie, Nahrungsmittelproduktion), Tierwelt (Le-

bensraum und Barrierewirkung), Pflanzen (Lebensraumverlust und Lebensraumneuschaffung), Bo-

den/Fläche (Flächeninanspruchnahme, Versiegelung, Wasserrückhalt, Erosion, Bodenverdichtung), 

Wasser (Wasserkreislauf/Abfluss, Wassererosion, Wasserschutz-/Überschwemmungsgebiet), 

Klima/Luft (Lokalklima, Be-/Entlastungen), Landschaft, Kultur- und sonstiger Sachgüter (Jagd) und 

Aussagen zur Vermeidung und Verminderung von nachteiligen Auswirkungen und Ausgleichsmaß-

nahmen 

- Blendgutachten mit Ergänzung (Gutachten über die zu erwartende Blendung durch Sonnenreflexio-

nen) 
 

Die diesen Informationen zugrunde liegenden Unterlagen liegen ebenfalls aus. 

Es besteht Gelegenheit zur Äußerung und Erörterung der Planung. 

 

Datenschutz: 

Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt auf der Grundlage der Art. 6 Abs. 1 Buchstabe e 

(DSGVO) i. V. mit § 3 BauGB und dem BayDSG. Sofern Sie Ihre Stellungnahme ohne Absenderangaben 

abgeben, erhalten Sie keine Mitteilung über das Ergebnis der Prüfung. Weitere Informationen entnehmen 

Sie bitte dem Formblatt „Datenschutzrechtliche Informationspflichten im Bauleitplanverfahren“ das eben-

falls öffentlich ausliegt. 

 

Hinweis bzgl. des Verbandsklagerechts von Umweltverbänden: 

Eine Vereinigung im Sinne des § 4 Abs. 3 S. 1 Nr. 2 UmwRG (Umwelt-Rechtsbehelfsgesetzes) ist in einem 

Rechtsbehelfsverfahren nach § 7 Abs. 2 UmwRG gemäß § 7 Abs. 3 S. 1 UmwRG mit allen Einwendungen 

ausgeschlossen, die sie im Rahmen der Auslegungsfrist nicht oder nicht rechtzeitig geltend gemacht hat, 

aber hätte geltend machen können (§ 3 Abs. 3 BauGB). 

 

MARKT KREUZWERTHEIM 

 

gez. 

 

Thoma 

Erster Bürgermeister 

 

Angeschlagen am: Abzunehmen am: Abgenommen am: 

11.03.2024 12.04.2024  
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